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6. Beiblatt 'Bejhlf:\tt 2U!' P8j'12"802::t0~'~cyres"pondenz .. 

250/J Anfrage 

der Abgeordneten P r e u ß 1 'e r, M a r k und Genossen 

an den Bundesminister für Unterricht, 

16. April 1958 

bet-reffend den Prozeß des Salzburger Mozarteums gegen Professor Weihs. 

-"-0-.-
Die anfragenden Abgeordneten entnehmen zwei Salzburger Tageszeitungen 

den nachfolgenden Sachverhalt: 

"Professor Weihs war seit dem Jahrel945 als Lehrer einer Violinklasse 

am Mozarteum tätig. Seine Aufgabe war es ferner noch, als Solist bei Veran

staltungen am Mozarteum'mitzuwirken. Die Angestelltenverträge wurden ~eils 

nur auf ein Jahr geschlossen. 

Als der Direktor des Mozarteums, ~rofessor Hofrat Dr~ Paumgartner, 

vor einigen Jahren das hauptsächlich aus Schülern und Lehrern bestehende 

Orchester Camerata academica gründete 9 kam es zwischen Hofrat Dr. Paumgartner 

und Professor Weihs zu Differenzen, weil sich Professor Weihs weigerte, in der 

Camerata, die übrigens ein rein privates Orchester ist, mitzuspielen. Bald 

darauf, am 30. September 1953~ 171.U'::'!,e durch das Mozarteum der Dienstvertrag 

mit Professor Weihs für erlo::ichen erklärt, weil angeblich wegen Auflassung 

einiger'Instrumentalklassen eine Weiterbeschäftigung nicht in Frage komme. 

Eine Kündigungsfrist wurde ~egen des vorliegenden Jahresdienstvertrages für 

überflüs~ig angesehen. 

Gegen diese Kündigung hat Professor Weihs durch den Salzburger Rechts

anwalt Dr. Rupert Wöll eine Klage beimSalzburger Arbeitsgericht eingereicht, 

wobei zum Ausdruck gebracht wurde" dass die vom Mozarteum abgeschlossenen 

Jahresdienstverträge unzulässig seien, v/eil, sie geeignet sind, die Kündigungs

beschrärikungen zu umgehen. Das Arbeitsgericht Salzburg gab der Klage statt 

und erkannte, dass Professor Weihs als Vertragsbediensteter nur aus wichtigen 

Gründen gekündigt werden könne. Das Landesgericht Salzburg wies eine Berufung 

des Mozartetims gegen diese Entscheidung nach mehrfachen Berufungsverhandlungen 

ab. 

Daraufhin v~andte sich das Mozarteum an den Obersten Gerichtshof uIid 

verlang~e eine Revision der Urteile. Aber auch der Oberste Gerichtshof ent

schied, dass Kettenverträge in der Art, wie sie die Leitung des Mozartuums 

\ mit Professor Weihs abgeschlossen hat, unzulässig sind. Professor Weihs wurde 

als unter das Vertragsbedienstetengesetz ~allend bezeichnet. 
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Bis zu dieser Entscheidung des Ob.ersten Gerichtshofes vergingen drei 

Jahre, in denen Professor Weihs sich mehrmals anbot, die Arbeit wieder auf

zunehmen. 1;)ies wur,de ebenso abgelehnt, wie die Bezüge nicht wai ter angewie

sen wurden. Der Rechtsanwalt klagte die in der Zwischenzeit fällig geworde-

nen Dienstbezüge ein. Die Republik Österreich musste 90,,000 S 'bezahlen, ,lOil 

Professor Peter \7eihs seit 1953 nich~ mehr tätig sein durfte. 'i 

DOie u;r{terzeiahneten Abgeordneten richten in die sem Zusammenhang an den 

Herr~ Bundesminister für Unterricht die nachstehenden 

A n fra gen : 

1. TI'urde das Bundesministerium für Unterricht von-der Leitung des 

1Jtozarteums vor Eingehen in den Prozeß konsultiert? 

2. Ist der Herr Bundesminister bereit, mitzuteilen, aus welchen 

Gründen ein derart offensichtlich mutwilliger Prozeß weitergeführt wurde? 

-()-.-.,-
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